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Sitzungsberichte.
(Auszug.)

Monatssitzung am 5. Januar 1909.
Herr Reichsbank-Direktor Ortel hielt einen Vortrag über 

„Reichsfinanzen und Reichsfinanzreform.“

Monatssitzung und Hauptversammlung am 8. Februar 1909.
Der Vorsitzende, Herr Prof. Boethke, teilte mit, dass Herr 

Landgerichtsrat a. D. Bischoff in Gelens, ordentliches Mitglied, und 
Herr Hofraf Professor Dr. Johann von Kelle zu Prag, Ehrenmit­
glied, verstorben seien.

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden die Herren Landrichter 
Stich, Rechtsanwalt Prowe, Oberzollrevisor Scholtz und Kaufmann 
Meyer gewählt. Es schieden aus durch Austrittserklärung (im No­
vember) Herr Tischlermeister Borkowski und durch Tod Herr 
Landgerichtsrat a. D. Bischoff. Die Zahl der ordentlichen Mit­
glieder beträgt daher 111 -L 4 — 2 = 113.

Es folgte die erste Lesung des Entwurfs der neuen Satzungen.
In dem wissenschaftlichen Teile der Sitzung berichtete Herr 

Professor Semrau über die Vorgeschichte der alten Preussen. 
(Nach der neuesten Auflage des Werkes von Lohmeyer: Geschichte 
von Ost- und Westpreuszen. Band 1). Derselbe legte sodann die 
Photographien der Steinfigur aus Brattian Kr. Löbau vor.
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Oeffentliche Sitzung am 19. Februar 1909,
dem Geburtstage des Nicolaus Coppernicus.

Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Stadtbaurat Kleefeld, 
erstattete den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 1908/09.

Die Zahl der ordentlichen Mitglieder betrug am Anfänge des 
Jahres 85. Aufgenommen wurden 34 Mitglieder, es schieden aus 
ß Mitglieder (3 durch Fortzug, 1 durch den Tod, 2 durch Austritt). 
Die Zahl der Mitglieder betrug daher am Schlüsse des Jahres 
85 4-34 — 6 =^113. An Ehrenmitgliedern zählt der Verein 12.

Den Vortrag hielt Herr Prakt. Art Dr. Liedke über das 
Thema: „Die Heilkunde zur Zeit des Coppernicus.“

Nach dem Vortrage fand ein Abendessen im Artushofe statt, 
an dem 24 Personen teilnahmen.

Monatssitzung und Hauptversammlung am 8. März 1909.
Der Vorsitzende teilte mit, dass das verstorbene Mitglied, 

Herr Landgerichtsrat a. D. Bischoff zu Gelens, durch Testament 
vom 4. Januar 1909 aus seiner Bibliothek „alle Prussica, das heiszt 
alles, was sich auf die Ordensgeschichte und Alt-Preuszen bezieht“, 
dem Coppernicus-Verein vermacht hat.

Die Beschlussfassung über die Auflösung der Coppernicus- 
Stiftung wurde nach längerer Debatte bis zur nächsten Sitzung 
vertagt. Dasselbe gesctiati wegen der vorgerückten Zeit mit den 
übrigen Punkten der Tagesordnung.

In dem wissenschaftlichen Teile der Sitzung hielt Herr Medi­
zinalrat Dr. Steger einen Vortrag über das Thema: „Gesundheits- 
Verhältnisse in Thorn früher und jetzt.“

Die Familie Rlioile auf dem Freiseliulzenliofe zu Granau (Kreis Konitz).
Von P. Panske, Pfarrer zu Bütow.

In unserm Aufsätze im vorjährigen (16.) Hefte dieser „Mit­
teilungen" wurde S. 40 Anm. 2 beiläufig erwähnt, dass W. Fuhr­
mann in seiner „Statistischen Darstellung des Kreises Konitz" (1871) 
auf S. 19 sich dahin äussert, aller Wahrscheinlichkeit nach hätten 
sich die „Koschneider" erst im 15. Jahrhundert in den jetzt von 
ihnen bewohnten Dörfern niedergelassen. Gleichsam als Stütze seiner 
Behauptung fügt er hinzu: „Der Name Rhode-Granau kommt in 
Urkunden zuerst im 15. Jahrhundert vor."

Diese Angabe bedarf indess der Richtigstellung. Auf welche 
„Urkunden" Fuhrmann nämlich abzielt, kann nicht zweifelhaft sein : 
es handelt sich um mehrere Einträge in die beiden ältesten 
Könitzer Ratsbücher (gegenwärtig als Abteilung 320 Nr. 1 und 2 im 
Danziger Staatsarchiv), den Erwerb der Oranauer Schulzerei durch 
Andreas Rode') betreffend.

') Mill für allemal sei bemerkt, dass ieh Rigennamen stets in der Schreib­
weise der jeweiligen Quelle wiedergebe.



Eigentümlich berührt, dass Fuhrmann dabei sich im Jahr­
hunderte irrt. Er nennt das /5., während die in Betracht 
kommenden „Urkunden" von 1538—47 datieren, also erst dem 
/ö.jahrhunderteangehören. Sollten Fuhrmann tatsächlich beim 15. Jahr­
hunderte in Gedanken Ziffern vorgeschwebt haben, die mit 15.. be­
ginnen?') Vielleicht aber erklärt sicli der Irrtum daher, dass er die 
in Betracht kommenden Beweisstücke aus eigener Anschauung gar 
nicht kannte - sonst hätte er kaum die Bezeichnung „Urkunden" 
dafür gewählt — vielmelir moclite seine diesbezügliche Kenntnis 
von dem mit historischem Sinn begabten früheren Könitzer Stadt­
verordnetenvorsteher und Kaufmann Nathanael Gottlob Benwitz 
(t "22. März 1841)) stammen-), und ihn verliess nur das Gedächtnis, 
wie er nach Jahren einmal seine Erinnerung zu Papier brachte.

Sei dem, wie ihm wolle, die Rhodesche Familie darf sich 
rühmen, binnen wenigen Jahrzehnten bereits volle 400 Jahre auf 
dem Granauer Schulzenhofe ihren Stammsitz zu haben. So mag es 
vielleicht selbst bei weiteren Kreisen auf Interesse stossen, wenn 
wir in diesen Blättern es unternehmen, ihre Geschichte ein wenig 
genauer zu verfolgen.

Als Stammvater erscheint Andreas Rode. Inbetreff seiner 
berichtet das Ratsbuch 320,1 fol. 16 v '^): Andres Rode Schulcze 
zcu Granaw. item eyn Erszamer Roth both dem Schulczen zcu 
Granaw Andres genant gelygen XXXX*)  mark preusch auff sein 
Scholcz-ampt zcu Granaw gelegen unde auff seine Hantfesthe, welcli 
der erszame Her Jorgen Lüder in seiner vorwarunge hotli. Actum 
desz Szontages noch Barbare (— 8. Dezember) Anno lóBS^^^o).

*) So unmöglich ist das nicht. Bogegueto docli nocli im vorigen Oktober 
jemandem, der unsern vorigen Aufsatz fast wörtlieli in die Zeitungen 
I)rachte, das nämliche Missgeschick. Derselbe berichtete über die 
Vermutung, wonach die Neubesiedelung der 7 „Kosehneider“dörfer 
im Gefolge der Hussitenverwiistungen eingotreten sein möchte, und schrieb 
dann, wie folgt, weiter: „Anderer Ansiclit war W. Kuhrmann, der in der 
Statistischen Darstellung des Kreises Könitzes 1871 dafür hält, dass die Ko­
schneider »aller Wahrscheinlichkeit nacli erst im 15. Jahrliundert sicli hier nieder­
gelassen liabon<“. Icli meine, der Hnssitenoinfall fand docli aueli im 15. Jalir- 
Inindert statt, und wenn ja ein Unterschied zwisclien der Kuhrmannsehen und 
unserer Ansiclit bestellt, so ist es der, dass unseres Dafürhaltens die fragliche 
Neuliosiodoluug in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, also noch zu Zeiten der 
Herrschaft dos deutschen Hittorordens, vor sicli gegangen ist, während Fulirmann, 
der von einem „Tuchler Capitaneus“ rodet, dabei frühestens die Zeit nach 1454 
oder richtiger erst nacli 14()()im Auge haben kann.

^) Von Benwitz kann man mit Sicherheit sagen, dass er die alten 
Könitzer lîats- und Goriditsbücher auch persönlich eingeselien hat. Vor ihm 
hat dieselben zuerst sein Verwandter, der rührige Könitzer Qoschichtsschreiber 
Isaac Gottfried Goodtke (f 5. Juni 17(15 nach dreijähriger Blindheit), für 
historische Zwecke fleissig ausgebeutet.

®) Das godaclito Buch weist zunächst eine l’aginiorung (von neuerer 
Hand) auf. Dann folgt eine h^oliiemng (dabei ist fol. 3 doppelt gezählt) : dort also, 
auf der Itückseito des Blattes 1(1, ist der oben mitgeteilto Hintrag zu suchen.

*) Ursprünglich stand XXX. Dio vierte X ist von derjenigen Hand 
hinzugefügt, welche den folgenden Absatz t^Dtem aber usw.) geschrieben hat,, 
j'ls erfolgt darüber sogleich Aufsdiluss.
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Item aber im selben Jor vbengedochtem Andr. Roden Scholczen 
zu Oranaw geligen undt in seinen grossen anligen vergeliget uff sein 
handtfesten, szo uber dy Scholczereiei (sic!) gehorigk undt bey eime 
Ersamen Rodt in verwarung sein, XXX margk. Dorvor gelobt undt 
seint wore bürgen worden vor solche LXX margk Greger judas 
undt Cristoff Renike. Actum am jor und tagk wy vben. (Dahinter 
ausgestrichen- . Och LXX mr. rented Och hat soldi geldt abeczulegen 
vorwilliget alle jor uff trium regum (^— 6. Januar) X mr. bas zcu 
entlicher beczalung der LXX mr. Dorvor bürge, domit es jerlich 
alszo gehalden, Petrus Radosse s(ch)olcz czu Frankenhagen.

Bemerkt sei hierzu, dass der erste Passus Andres R. usw. 
der Hand des Könitzer Stadtschreibers jostli Prammicz^) entstammt, 
während der zweite Item aber usw. von dem folgenden Notarius 
Sigismund Reichard geschrieben ist.

Dahinter liest man die Quittungen: D(edi)t Anno 1543 
X margk. Dt Anno 1544 X margk. Dt Anno 1545 X margk. 
Anno 1546 X margk. Dt Anno 1547 8 margk. Dt Anno 1548 9 margk.

Also im Jahre 1538 hat Andreas Rode die Qranauer „Schulzerei" 
käuflich erworben. Gern erführen wir, woher der Käufer stammte. 
Doch bleiben wir in der Beziehung lediglicli auf Vermutungen 
angewiesen. Die Form des Namens (mit d) verrät niederdeutschen 
Ursprung oberdeutsch würde derselbe „Rothe" lauten; was er 
besagen will, ist klar: derjenige, dem der Name zuerst beigelegt 
wurde und der ihn dann auf seine Nachkommen vererbte, zeichnete 
sicti durcli rötliches Kopf- oder Barthaar aus-). Selbstverständlich 
ist der „Rode" lokal nicht beschränkt, sondern findet sich allent­
halben, soweit das niederdeutsche Sprachgebiet reicht. Um bei 
unserer genaueren Heimat Westpreussen zu verbleiben, so hiess 
um eben jene Zeit, wo Andreas Rode das Granauer Schulzen­
grundstück erkaufte, der Danziger Buchdrucker, welcher die 
„Narratio prima" des Georg Joachim Rheticus, die den ersten Bericht 
über den Inhalt des koppernikanischen Hauptwerkes enthielt, im Jahre 
1540 zum Abdruck brachte, Franz Rhode’’). Doch auch in Konitz gab 
es im 16. Jahrhunderte eine Bürgerfamilie des gleichen Namens. 
Einem Jacob Rode (aucli Rhode geschrieben) begegnen wir 15()6

1) Vgl. fol. 40 v: Der Stadt Sdiroyher J. P. und schon zuvor fol. 37: 
J. Prammycz. Beide Einträge gehören ins .fahr 1037.

^' lA. Heintze, Die deutschen Kaniilien - Namen, Halle a. S. 188'2 S. 48 
sclireil)t: „Audi Rolide kann zwar die niederdeutsche Form des Eigenschafts­
wortes roth sein — auf das Haar l)eziiglich, wie schon Krause; gewiss alter 
mindestens eben so häufig ist es das altdeutsche Hrodo (zu dem Stamme 
hrod „Schall, Huhni“)". Idi hin aber der Meinung, dass das letztere liödistens 
für das oberdeutsche Spradigehiet zutrifft. In niedordeutsdien Urkunden 
dagegen lioweist schon die lateinische Uebersetzung ,,rufus“ — 
übrigens hat dies Wort stets nur auf die Haarfarbe Bezug, niemals etwa auf 
eine blühende rote Gesichtsfarbe - was es mit dem „rüden“ auf sich hat. Ein 
•Toliannes rufus begegnet schon in der Osterwiker Handfeste von 1338 als 
Zeuge.

’) Vgl. F. Hipler, Spieilegium Gopernieanum (Braunsberg 1873) S. 208 
und 352 in der Anm.
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im Könitzer Ratsbuch 320,2 fol. 60: sein Gewerbe wird 
nicht angegeben. Weiterhin jedoch findet sich in den beiden 
ältesten Könitzer Schöffenbüchern 320,21 (fol. 49) und 22 zu den 
Jahren 1610 und 17 Greger Rode der Kürschner (kurszner) erwähnt, 
und ebenso benennt Goedtke in seiner handschriftlichen „Conitzer 
Kirchen - Geschichte", 1734’) S. 18 zum 23. April 1643 einen 
Kürschner Michael Rohde, dessen Behausung sich auf dem Platz vor dem 
Danziger Thor bei dem rothen Creütz befand. Nun wäre an sich ja 
denkbar, dass diese städtische Bürgerfamilie eine Abzweigung der 
Granauer Rhodes darstellte, der Jacob R. könnte sehr gut 
ein (zweiter) Sohn des Granauer Schulzen Andreas sein’’). Indessen 
möchte ich docli das Umgekehrte für wahrscheinlicher halten, und 
zwar schon aus der Erwägung heraus, dass der Rat der Stadt Konitz 
sich kaum dazu verstanden haben würde, einem ihm fremden 
Manne, dazu noch aus einer andern Starostei, eine verhältnismässig 
so hohe Summe Geldes vorzustrecken'’’).

Auch die „grossen anligen", welche als Beweggrund der aber­
maligen Beleihung ins Feld geführt werden, legen den Schluss 
nahe, dass der Beliehene den Rat der Stadt Konitz immerhin näher 
interessierte; ich möchte also dafür halten, dass er einer Könitzer 
Bürgerfamilie entstammte, die (mehr zufällig) bis dahin sich in dem 
ältesten Ratsbuche noch nicht erwähnt findet.

Die Beleihung geschali übrigens gegen Verpfändung der „Hand­
festen, so über die Schulzerei gehörig.“ Letztere galten somit als 
Faustpfand, der Rat der Stadt nahm sie an sich und gab sie einem 
aus seinerMitte zurVerwahrung. Es waren deren zwei : zunächst eine von 
1356, durch welche dem Schulzen Hannus die ursprüngliche (erste)

1) Dieselbe befindet sicli in der Gymnasialbibliothek zu Konitz. Benwitz 
hat in sie aucli ein Verzeichnis der Könitzer „Notarien“ hineingesclirieben, in 
weldiem aber der Jostli Prammicz feldt.

^) Ein Beispiel dieser Art bietet der folgende Eintrag ins älteste Könitzer 
Katsbucli (fol. 75 v): Seruacius Grabo, Nickel Graba. Anno 1.544 montag nacli 
dem Sontag Jubilate (= 5. Mai) ist vor enem Ersamen rodt der Stadt Chonicz 
gestanden Nickel Grabo undt vfïentlich bekant undt auagosagt, das Im Seruacius 
Grabo Seholcz czu,Gersdorff von dem scholez-ampt aldoselbst zcu Gersdorff ge­
legen, welchs seines vatern gewest, von seinen veterlichen rechten genügsame 
undt gutte Iteczalung gethon hat, hat Im derhalben (fol. 76) mit hant undt mundt 
gedanckt gutter voller und genügsamer Iteczalung, sagt hiemit czu, genanten 
Seruacium Grabo noch seine eheliche nochkomcn uml) solch scholez-ampt 
verner nicht anczuspreclien In und mit kenem reclit. Geistlich nocli wertlicli, 
Ocli mit kenem betrug, Szo menschen-list erdenken kan, Getreulicli undt unge- 
ferlich. Actum anno et die ut supra. — Dem Nicolaus Grabaw in seiner Eigen­
schaft als Könitzer Bürger begegnet man zweimal zum Jahre 1550 
im Könitzer Ratsbudie 320,20. Die Nachkommen dos Servatius aber sind noch 
Jalirhunderte lang im Besitze des Gersdorfer Schulzenamts geblie1)en: nur 
führten sie späterhin das Patronymikum Çrabowicï als Geschleohtsnamen. Von 
dieser Familie sind mehrfadi Abzweigungen in die ,,Koschne.der“dürfer 
Iierü1)ergekommeo, schon früh nacli Schiagentin, zuletzt noch 1759 infolge Ein- 
heiratons nacli Frankenliagen.

’) Der ganze Kaufpreis lietrng, wie sich weiter unten herausstellen 
wird, 75 Mark damaligen Geldes. Und 70 davon erhielt Andreas Rode geliehen, 
verfügte also selbst ursprünglidi nur über 5 Mark.



durch Diebstahl abhanden gekommene Handfeste des Dorfes (von 
welchem Jahre?) erneuert und ihm zum Gerichte in üblicher Weise 
der zehnte Teil der Dorfgemarkung, nämtidi ^'/j Hufen, zinsfrei 
verliehen wurde; sodann eine spätere vom Jahre 1419, worin der 
Tuchler Komtur Friedricli von Wilsdorf dem getreuen Niclos, 
Schulzen zu Granau, eyne hübe, die her gekoufft hat, zu driftehalber 
hüben, die her vor czum scholtisampth hatt frey gehat, hinzu­
verleiht, „also das her vierdeliaihe hübe zinses- und scharwerckes- 
frey hat.''

Wir erfahren auch, von wem Andreas Rode das Granauer 
Schulzengrundstück erworben hatte; es belehrt uns darüber folgender 
Eintrag ins älteste Könitzer Ratsbuch (fol. GO):

Hans Wilm Andr. Rodenn. Anno 1541 den 13. Decembr(is) 
ist vor einem Ersamen Rodt gestanden Hans Wilm undt hadt 
bekandt undt ausgesagt, das ehr Andr. Rodenn das scholcz-ampt 
zu Grunaw umb LXXV*) margk vorkofft hadt, welche Summa ehr 
im zu guttem danck vorgenuget undt beczaldt, hadt im derhalben 
gutter beczalung gedanckt undt mit-sampt Margarethen seiner haus- 
frauen zugesagt, obgedachten Andr. Roden umb soldi Scholtz-ampt 
verner nicht anzusprechen, in und mit keynem Recht, getreulich undt 
ungeferlich. Actum anno et die ut supra.

Hinterher hat es aber doch noch Zwistigkeiten zwisclien 
Käufer und Verkäufer abgesetzt, wie das Ratsbuch 320,2 auf fol. 8 v 
berichtet:

Andres Rode SchoIcz von Granaw. Hans Willem. 
Anno 1547 den andern Sontag nacli Trinitatis (-■ 19. Juni) ist dy 
irrige bandelung czwisclien Andr. Roden Scholczen von Granaw 
an euern undt Hans Willen anders teils beiangent, des siohen 
getredes lieues halben, ganz undt gar heut als des vbengeschriben 
dato entricht, uffgehaben (fol. 9) undt vortragenn, alzo das Andres 
Rode gedochtem Hans Willem vor jedes undt alles, wy vhen 
erczaldt, legen (?) undt geben soll uff obent Johann(is) des 
Jor(es) XI margk, XX gr. vor dy margk gerechent. Hiemit sollen 
alle undt jede erczaldte uneinkeiten zwissen in auffgehaben undt 
vortragenn seynn, es sollen och bede part, sonderlich Willen, enen 
Erbarn rodt undt seine glidemos genzlich mit worten undt werken 
zufridestellen, heimlich undt vffenbar, bey der pena X hong(erischer) 
flor., getreulich undt ungeferlich. Actum anno et die ut supra.

Obendrein hören wir auch, wo Hans Wilm sein neues Heim 
aufgeschlagen hat. In 320,1 fol. 17 v heisst es:

Hans WyIlern. Wiszentlich ysth Burgemeister unde Rad- 
manne der koen(iglichen) Stadt Konicz, wy dasz Hans Wyllem auff 
der voher-Stadt ( Vorstadt) both gelygenn von eynem e(rbaren) 
R(ath) auf seine lyggende gründe V marek preusch auff Martini­
termin. Actum feria secunda post Palmarum (^ - 31. März) Anno 
1539. Dahinter ist quittiert: D(edi)t.

') Dio lotzto Ziffei 'ist aiisX goändorl: es stand also ui'spriinglieli 80 da.
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Doch zurück zu Andreas Rode. Nachdem die von ihm kontra­
hierte Schuld voll abgezahlt war, musste er von Rechts wegen die 
in Pfand gegebenen Handfesten zurückerhalten. Es scheint aber, 
dass blosz das Privileg von 1419 nach Granau zurückgekommen ist. 
Nur dieses nämlich legt am 3. Mai 1625 honestus Christophorus 
Rhode scultetus de villa Granów zwecks Eintragung in das Könitzer 
Gerichtsbucli 320,26 vor. An dem genannten Tage lässt zuerst 
honestus Laurentius Wollenschläger scultetus de villa Lichtenow 
die Lichtnauer Handfeste von 1363 ingrossieren privilegium 
in pergameno germanico idiomate conscriptum et sigillo 
appenso roboratum (fol. 116 v). Dann folgt die Handfeste 
des Dorfes Gelentz von 1392 (fol. 117 v). Dahinter (fol. 118) das 
Granauer Schulzenprivileg von 1419: literas privilegii germanico 
idiomate in pergameno scriptas et sigillo appenso Dominica Laetare 
anni 1419 (= 26. März) a Crucigeris corroboratas. Endlich produ- 
ciert noch (fol. 119) honestus Andreas Risop scultetus de villa 
Osterwick literas privilegii in pergameno latino idiomate scriptas et 
manu propria Venerabilisolim Johannis Przerempsky R(egni) P(oloniae) 
Vicecancellarii Praepositique Cracoviensis 7. Sept. 1552 Mariaeburgisub- 
scriptas sigilloque Regni Poloniae appenso communitas: König Sigis­
mund August bestätigt darin den ihn darum ansuchenden coloni von 
Osterwik privilegium maioribus ipsorum concessum. Es muss dabei 
auffallen, dass einzig der Granauer Schulze nicht die Dorfhandfeste 
vorlegt, und es steht zu vermuten, dass dies nur deswegen nicht 
geschehen ist, weil Christoph Rh. diese eben nicht besass. Denn 
für so engherzig halten wir ihn nicht, dass er aus eitel selbstischem 
Interesse nur die Urkunde aufgezeigt hätte, die pure den eigenen 
Zwecken diente.

Wie dem auch sei, unter dem 28. November 16351) bestätigte 
König Wladislaus IV.zu Warschau wieder literas ex Actis scabinalibus 
civitatis Conicensis sub sigillo ejusdem Civitatis emanatas, manu 
Andreae Bukolz consulis et notarii civitatis Conicensis subscriptas, 
in se privilegium idiomate germanico conscriptum super scultetiam 
in villa Gronowo Palatinatus Pomeraniae in Capitaneatu Tucholiensi 
sita continentes, aucti fügte er einige neue Berechtigungen hinzu: 
facultatemque pro usu suo (des Schulzen) ligni, cerevisiae et cremati, 
liberae piscationis in stagno Ostrovitensi et educationis ducentarum 
ovium damus, ac in usu et pacifica possessione praenominatae 
scultetiae eundem Laurentium Rhode conservamus praesentibus 
nostris literis. Uebrigens mag bemerkt sein, dass es zuvor in der Be­
stätigungsurkunde heisst: supplicatumque Nobis est, nomine honesti 
Christophori Rhode sculteti, ut easdem literas authoritate nostra Regia 
approbare (et) confirmare dignaremur. An einer der beiden Stellen muss 
also ein Fehler unterlaufen sein, und ich neige zu dem Glauben, dass

1) Es steht zwar in der gleicli noeli genauer zu kennzeichnenden Urkunde 
die Jahreszalil 1631 (primo), was natürlicli auf einem Sehreil)fehler berulit, da 
Wladislaus 1V. 1631 nocli gar nicht regierte. Der Zusatz: Regnorum nostrorum 
Poloniae tertio, Svociae vero quarto anno führt auf das richtige Jahr 1635.



dies an der eben erst ausgeschriebenen Stelle der Fall ist, wo der 
Christophorus anscheinend aus dem zuvor einleitungsweise über­
nommenen Protokoll des Könitzer Schöffenbuches von 1(125 dem 
Schreiber noch im Gedächtnis haftete und in die Feder geriet. Trifft 
dies zu, so haben wir in dem Lorenz Rhode jedenfalls den Sohn 
und Nachfolger des Christoph anzusprechen.

Auf ihn wieder folgte Gregor Rhode. Irre ich nicht, so ist 
schon der vitricus Ecclesiae dieses Namens, dem wir in der 
Trebnicschen Visitation vom Jahre 1(152 (3 ?) unter Lichnowy 
begegnen*), mit dem Granauer Schulzen zu identificieren. Dieser 
Gregor Rh. liess am 27. Januar-) 1(171 die Confirmationsurkunde 
König Wladislaus IV., welche zwischenein im Jahre 1(1(14 bei der 
lustratio generalis terrarum Prussiae ordnungsmässig produciert und 
mit einem bezüglichen Vermerk versehen war, bei dem Tuchler 
Vogteigerichte ingrossieren, und eine Abschrift wieder der ingrossierten 
Urkunde wurde dem neuen Könige Michael vorgelegt, der sie d. d. 
Warschau den !). Juni 1671 seinerseits bestätigte. Dieser abermalige 
Bestätigungsbrief des Königs endlich wurde unter dem 7. Januar 1(177 
in das Tuchler Gerichtsbuch eingetragen, eine Abschrift aber dieser 
letztgenannten Eintragung, welclie die vielen vorstehend gekenn­
zeichneten Transsumpte und als Kern schliesslich das alte Ordens­
privileg von 1419 enthält, hat sich bis heutigen Tags im Rhodeschen 
Familienarchiv erhalten.'*)

Gregor Rhode starb wenige Jahre nacli 1(171. Denn am 
11. November 167(1 liess sich seine Witwe Catharina den Martin 
Ryzop aus Osterwik antrauen : hier sassen die Risops zum wenigsten 
schon gegen Ende des 1(1. Jahrhunderts'*) auf einem der beiden, 
zeitweilig sogar auf beiden Schulzenhöfen “’). Durcli diesen Martin 
Ryzop, der übrigens in der Zweitältesten heutzutage erhaltenen 
General-Visitation des Caminer Archidiakonats, der Jezierskischen vom 
Jahre 1695 (gegenwärtig unter der Signatur IV 25 im bischöflichen 
Archiv zu Pelplin) als scultetus de Granowo urkundet, indem er 
zusammen mit dem Lichtnauer Schulzen Andreas Rhode als vitricus 
der Lichtnauer Pfarrkirche erscheint, wird die Kette der Granauer 
Schulzen aus der Rhodeschen Familie zeitweilig, doch nur dieses

') Vgl. dio Thornor Fontes lid. XI1 (1908) S. 203.
2) Die AI)sctirift bietet Juni, was selbstverständlicli nicht zutrifft. Dass 

Januar zu setzen ist, ergibt mit Sicherheit ein gleichzeitiger A kt, der dio 
Frankenhagoner Mühle betrifft. Die Bestätigung durcli König Micliaol erfolgte 
aucli hier unter dem 9. Juni 1671. Dio bezüglieho Urkunde mit anhängondem 
Majestätssiegel ist im Besitze dos gegenwärtigen Gemeindevorstehers August 
Girschewski zu th'ankenliagen, eines direkten Nachkommen des damaligen 
Besitzers des molendinum Gregorius Giorsz.

8) Bliendort findet man aucli nocli eine (elienfaUs simjilo) Absclirift der 
Handfeste über die „Obermasse“ des Dorfes Granau vom Jahre 1397.

*) 1,595 honestus Andreas Itizop scultetus Ostrovilensis: Fontes X11 p. 224.
'') Selion 15(15 sind durch die Lustration 11,7 des Danziger Staatsarcliiva 

zwei Schulzen für Ostorwik liezeugt. Möglidierwcise liestand die Teilung 
bereits viel früher.
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einzige Mal, unterbrochen. Ryzop war 1701 noch am Lehen, hat 
Iaber anscheinend schon einige Jahre zuvor das Schulzenamt an 
iseinen gleich zu benennenden Stiefsohn abgetreten. Sein Todesjahr 

können wir nicht angeben, da die Lichtnauer Sterberegister erst mit 
1714 beginnen. Daliingegen wird zum Jahre 1726 den 9. Juni das 
Begräbnis der Catarina Risopin vidua de Grunau angemerkt und 
ihr Alter auf etwa 100 Jahre angegeben. Doch scheint diese hohe 
Altersbestimmung wenig zuverlässig: wenn Catharina wirklich 
c. 1020 das Licht der Welt erblickt haben sollte, so müsste sie 
noch im Alter von 60 Jahren geboren haben; denn zum 
9. Oktober 1080 findet sich die Taufe eines Joannes Martini Ryzop 
sculteti et Catharinae legitimorum conjugtun (filins) verzeichnet. Ihr 
wirkliches Alter möchte also etwa um 2 Jahrzehnte überschätzt sein.

Das schon mit mehreren Daten im Vorstehenden heran­
gezogene älteste Lichtnauer Kirchenbuch erwähnt den neuen Schulzen 
Andreas Rode zu Granau das erste Mal gegen Ende des Jahres 
1098; seine Frau hiess Anna, ihren Vatersnamen erfahren wir nicht. 
Ebenso wenig vermögen wir anzugeben, wie lange das Ehepaar gelebt 
und gewirtschaftet liât: die Register aus jener Zeit sind äusserst 
nachlässig geführt — nur soviel kann man feststellen, dass

1 Andreas Rode am 7. Dec. 1717 und Anna scultetissa am 31. (!) Sept.
’1715 das letzte Mai als Paten verzeichnet sind.

Ihr Sohn Paul Rode ist am 16. Januar 1701 getauft worden. 
Derselbe hat sich den 14. November 1723 verheiratet: ausdrücklich 
wird er bei dieser Gelegenheit im Trauregister der Osterwiker Pfarr­
kirche als Paulus Andreae Rode sculteti Grunoviensis (filius) 
bezeichnet, die Braut aber erscheint als Sophia Domini Pauli Stolt- 
manni virgo filia; dazu wird der 3. Grad der Blutsverwandtschaft 
in gerader Linie zwischen beiden angemerkt. Zu eben dieser Zeit 
dürfte auf Paul R. das Schulzenamt übergegangen sein, denn schon 
zum 30. Nov. 1723 findet sich im Lichtnauer Taufregister als Patin 
notiert Sophia Pauli Rhod sculteti Grunouiensis uxor. Die junge 
Frau entstammte, um doch dies noch zu bemerken, der einen der 
beiden Zekziner Schulzenfamilien, welche sicli in früherer Zeit Stolp- 
iiian, im 18. Jahrhunderte jedoch Stoltmann, selbst auch Sztoltman 
schrieb. Geber das Ehepaar Paul und Sopliia Rliode aber und 
ilire Kinder sind wir durcli Familienpapiere in den Stand gesetzt, 
genauere Kunde zu bieten.

Zunächst sei erwähnt, dass von den Kindern sieben zu 
erwachsenen Jahren kamen, 4 Söhne und 3 Töchter. Es waren

1. Elisabeth, getauft den 22. Mai 1727.
1. 2. Anna, getauft den 21. Dezember 1728.

3. Peter, getauft den 1. Januar 1731.
4. Barbara, getauft den 27. September 1736.

11 5. Paul, getauft den 6. Juli 1738.
6. Andreas, getauft den 19. November 1741.
7. Jacob, getauft den 15. April 1743.
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Der jüngste Sohn, Jacob, war noch in seiner Kindheit als Erbe 
in Aussicht genommen. Denn auf seinen Namen liess man einen 
Bestätigungsbrief über die 3'/» Granauer Schulzenhufen durch König 
August ill. im Jahre 1750 ausstellen. Derselbe hat folgenden Wortlaut:

Augustus Tertius Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux 
Lithuaniae, Russiac, Prussiae, Masoviae, Samogitiac, Kyoviae, Vot- 
hyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae 
Czerniechoviaeque, nec non Haereditarius Dux Saxoniae Princeps 
et Elector.

Significamus praesentihus literis Nostris, quorum interest uni- 
versis et singulis. Quia Nos ad supplicationem honesti Jacobi 
Rhode, turn insistendo luribus et Privilegiis eidem super très 
mansos et medium scultetiales in villa Oronowo ad Capitaneatum 
Tucholiensem spectante jacentes servientibus, faciendum esse 
duximus, ut eundem circa eosdem mansos conservaremus et 
manuteneremus, uti quidem praesentibus literis Nostris conser- 
vamus et manutenemus. Vigore cujus conservationis Nostrae, 
praedictos semiquatuor mansos cum omnibus aedificiis, agris, campis 
hortis, pratis, sylvis, nemoribus, stagnis, piscinis, lacubus, fluviis, 
fluminibus, usibus fructibus, proventibus, emolumentis, libertatibus 
circumferentiisque, prout in original! lure extant, idem honestus 
Jacobus Rhode ejusque successores tenebunt, habebunt et posside- 
bunt ad extrema vitae eorum tempora. Promittimus autem pro 
Nobis et Serenissimis successoribus Nostris, non esse Nos Sere­
nissimosque successores Nostros ab usu et pacifica possessione 
dictorum mansorum eundem honestum Jacobum Rhode ejusque 
successores amoturos neque amovendi potestatem cuipiam daturos, 
sed salvum et integrum lus iisdem conservaturos, quod et Sere­
nissimi successores Nostri praestabunt. luribus Nostris Regalibus, 
Reipublicae Ecclesiaeque Romano-catholicae salvis manentibus. In 
quorum fidem praesentes manu Nostra subscriptas sigillo Regni 
communiri jussimus. Datum Varsaviae die XXIV. mensis Septembris 
Anno Domini MDCCL., Regni vero Nostri XVII. anno.

Augustus Rex. (L. S.) Conservatio circa très mansos et medium 
in villa Oronowo ad Capitaneatum Tucholiensem spectante sitos 
honesti Jacobi Rhode ejusque successorum. Ignatius Ludovicus 
Stawicki S(acr)ae R(egi)ae M(ajes)t(a)tis Secretarius

Auf der Rückseite stellt: Cancellariatu Illustrissimi et Excellen- 
tissimi Domini Joannis Comitis in Końskie et Białaczów a Mala- 
chowice Małachowski, supremi Regni Cancellarii, Opocznen., 
Ostrol<;cen. etc. Capitanei sigillatum. Und seitwärts dazu : Inductum 
in Acta civilia scabinalia Tucholiensia die septima mensis Julii Anno 
Domini 1770. L. Retlewski Notarius jur(atus) mpp.

Jacobs Vater Paul Rhode erscheint übrigens schon 1744 auch 
als Pächter des Petztiner Starosteivorwerks*); man vergleiche das

0 1742 21. Fehr, benonneii die Gousistorialakten den honestug Matthias 
Dega (= Döge) als arendator l’iastoszynensis.
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Inventarium der Starostey Tuche1 von dem gedachten Jahr 
(im Danziger Staatsarchiv 12, 92): Folwark Piastoszyński, trzyma 
arc^d;! P(an) Pawel Rliode; do pomocy z I^iastoszyna 5 gburów, 
1 kaczmarz y 2 ogrodników, z Silna ó gburów y 2 kaczmarzow. 
1749 aber am là. Dezember urkundet er im Verein mit Peter 
Lackowski (aus Frankenhagen) als Oberscliulz (starszy) des klucz 
polny der Tuclilcr Starostei: man vgl. diesbezüglicli die Caminer 
Consistorialakten Bucli 9 (III 7 des Pelpliner Archivs) unter dem 
20. April 17öü: es handelt sicli dort um eine Angelegenheit der 
Reetzer Lehnmänner, welclie letztere schliessiicli an das Gericht 
des Königs appellieren. — Im Jahre 1753 endlicli veräusserten der 
damalige Tuchler Starost Fürst Michael Anton Sapieha und seine 
Gemahlin Alexandra geb. Czartoryska das Vorwerk Petztin an den 
Gubernator dieser ilirer Starostei, den „wohlgeborenen' 'Franz 
Lukowicz, für BODO Gulden, und dieser wieder verkaufte es 1761) 
dem „ehrsamen" Andreas Behrendt') und der ganzen Dorfschaft. 
JiUkowiezs Pächter blieb Paul Rhode, der im Jahre 175(1 
verstarb. Lieber die Erbscliaftsregulierung liegt ein Familienpapier 
sowohl in deutscher, als polnisclier Sprache vor. Wir geben das­
selbe, nur in der Schreibweise etwas modernisiert, hier auszüglicli 
wieder:

Geschehen auf dem Vorwerk (Folwerk) zu Petzetin den 
().November 1756.

Auf Begehr der Ehr(samen) Sopfii Rhodiu gebornen Stoltmanin 
und nacligebliebener Witwe des in Gott ruhenden Paul Rhoden, 
Schulzen und Erben des Granauschen Schulzcnguts, itzt gewesenen 
Arendatoris des Vorwerks zu Petzetin, sind wir Oberschulzen, in 
Assistenz der Vormünder, und zwar mit Bewilligung der Obrigkeit 
des Tuchelschen Amts, gekommen, die obbemeldete Witwe nebst 
ihren Kindern als l^eter, Paul, Andreas, Jacob, Söhnen, und Elisabeth, 
Anna, Barbara, Töditern zwischen denen eine Untersclieidung 
oder Disposition zu machen, nämlich der Folge, wie Iiierunter 
specificiret:

11110. Das Schulzengut nebst B'/ « Hufen ... mit Acker, Wiesen, 
Gärten und allen Zubehörlichkei(en und Accidentien, also auch mit 
der Winter- und Sommer-Aussaat in den Zinshufen, die dabei sind.

(Nun wird) der obgedachten Mutter ihr jährliches Leibgedinge 
ausgemacht; und den zwei minorennen Söhnen, als Andreas und 
Jacob, dem eigentlichen Erben, die Education und Verpflegung in 
(der Jesuiten-)Schule zu Conitz, wie auch von ihren zutreffenden 
Erbteilen jährliche Provision ( - Zinszahlung) ausgemacht. Und 
das zwar nach und laut unserer hiesigen amtlichen Gerechtigkeit 
(- Zuständigkeit) . ...

Dieweil die Mutter schon in einem hohen Alter, sollte (sie) 
da die Regierung der Wirtschaft niclit mehr an sich halten wollen 
und mit dem ältesten Sohne Peter, wie auch bei dem rechten Erben

1) Dieser Andreas und seine Ehefrau Helena sind die Stammeltem der 
„Petztiner Belm-ndts“.
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Jacob nicht zusammen bei einem Tische speisen wollen, so ist ihr 
Leihesgeding also (folgt das Leibgedinge).

An barem Oelde hat die Tochter Elisabeth verehelichte Joh. 
Tuszynskin*) abgenommen Pr. Curant fl. GOO. Item die zweite 
Tochter Anna verehelichte Paul Tuszynskin fl. fiOO. Die dritte 
Barbara verelielichte Hoppin fl. 600. Peter Rhode, ältester Sohn, 
hat an barem erhalten fl. bon(ae) m(onetae) 620. Worüber er alle 
die obbemeldeten Erbteile quittiert der Mutter.

Es ist noch hier (= vorhanden) eine gewisse Summe ohne 
die ausgeteilte

als bei H(errn) Pruszak in Seelen fl. 4000 
item beim Niedermüller . . . . fl. 200 
in parade ( parato), allwozu sich

die Mutter selber erkennet, . . fl. 500
Summa fl. 4700

Nun aus dieser Summa fl. 4700 sollen ad proportionem die 
3 obbemeldeten Söhne ihres erhalten, als Paul, Andre(a)s, Jacob, 
jeglicher insbesondere fl. (>20. Welches in Summa ausmacht fl. 1860. 
Welche subtrahiere von den ob(ig)en fl. 4700, bleiben noch fl. 2840. 
Welche Summa laut der Mutter und aller ihrer Successoren Willen 
sich also disponiert, auf dass die in Händen habenden fl. 500 auch 
in (der) Mutter Händen sollen verbleiben. Und die fl. 200, welche 
bei dem Niedermüller, und dabei ( dazu) den von oben nach­
gebliebenen Rest, als die fl. 2140, sollen an einen gewissen Locum 
gebracht werden auf Provision (d. h. auf sichere Hypothek aus- 
gethan werden), wovon die Provision die Mutter jährlich erhalten 
soll, bis zu ihrem Absterben. Und nacli ihrem Tode sollen die 
beiden ältesten Söhne, als Peter und Paul, eine sehr eifrige 
Abforderung anstellen der kleinen Schulden, und nacli Abforderung 
deren sollen sie die verteilen an die Klöster und andere Kirchen, 
auf dass für ihrer abgestorbenen Eltern Seelen Gutes verriclitet 
wird. Hierbei aucli die Teilungsunkosten zu befriedigen.

(Es folgt nun eine Aufzählung von einzelnen Schuldposten 
meist mit dem Vermerk daliinter: exsolutum) ...

Hierbei ist und sollte auch mit Willen aller, denen daran etwas 
gelegen, diese Disposition so festgesetzt, und unterschreiben sicli 
darauf, wofern von ihnen ein Widerparteier sich erheben möchte.

’) Dieser Rhodoscho Scliwiegersohn war Schulze zu Drausnitz, wie wir 
dem Lichtnauer Trauregister entnehmen: 1743 13. Jan. honestum Joannom 
Tuzik scultetum Drozdzeniconsem et Elisal)elliam l’auli Rhode sculteti Grono- 
viensis fiJiam. Audi liier bemerken wir wieder die Oejillogenlieit des 18. .Jalir- 
hunderta, dem Namen eine Ski-Endung anzuliängen : aus dem Tuzik wird ein 
Tuszyński. Dor Zwisdionform Tnszylc — die sibilans in der Mitte dos Namens 
also 11 art ausgesprochen — liegegnen wir im Taufhucho von Liditnan 1767 
den 17. Sejit., wo als Patin erscheint li(onesta) Anna Pauli Tuszyk uxor ex 
Drozdzenica — ölten im Text heisst aucli sie Tuszynskin. Aus Tuszyk aber 
leitet sicli die deutsdie Sdireibweise Tuschik lier.
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gleich dem Amte 100 rx an Strafe zu erlegen. Worauf sich auch 
die Vormünder unterschreiben. Datum et actum ut supra.

Sophia Rhodin in der Assistenz der Vormünder 
Peter Rhod mp. mit an(ge)fasst(er) Feder.
Paul Rhod mp. Georg Gierszewski als Zeug und Vormund mp. 
Andr. Rhod mp. Joseph Patzkowske Zeug-Vormund mp.
Jacob Rhod mp. Joh. Tuszyński mit (=^im) Namen seiner Frauen mp.

Elf Jahre später wurde zu obigem ein Nachvertrag geschlossen 
folgenden Inhalts:

Wir hie alle samentlicli Freundschaft erkennen mit unserm so 
gemachten Aufsatz, und zwar in Gegenwart unserer alten Mutter 
Sophia Rhodin, und im Beisein der Vormünder, mit unserem Bruder 
Jacob Rhoden : sicli alle bei einander in gutwilligen Vertrag zu 
begeben um unser zukömmentliches Erbteil aus dem Granauschen 
Schulzengut, was in Summa bestehet fi. 1050 und in 7 Capita zu 
verteilen uns anbetrifft, erhalten davon jeglicher insbesondere 
fl. 150: womit wir uns aucli alle gutwillig contentiren wollen, ohne 
die geringste Provision noch Anforderung mehr an ihn zu machen. 
Vielmehr wollen (wir) diesen unsern samentlichen Vertrag so wichtig 
haben, als wenn es vor amtlichen Gerichtsbüchern wäre geschehen. 
Worauf wir uns zu mehrerem Glauben und kraft dessen eigenhändig 
unterschreiben. Datum Granau 21. September 1767.
Georg Gierszewske Vormund Peter Rhod ältester Bruder mp. 
Josepli Patzkowske Vormund Paul Rhode mp.

Item Peter Rhod in Bruder Andr. Namen 
Paul und Joh. Tuszyński ihrer Frauen 

Namens, anfassend Feder.
Georg Hopp seiner Frauen Namen 
Jacob Rhod als rechter Erb mp.

NB. (Nachschrift des Jacob Rh.) Auf mein hie oben bemeldetes 
Erbteil, welches bestehen (soll) in Summa fi. 620 und dabei mit 
Interessen ( Zinsen), sowohl hier in (der) Disposition wie auch 

‘(im) gerichtlichen Decret beschrieben, habe (ich) durch 11 Jahr 
nicht das mindeste von Interessen erhalten, also habe (ich) ja noch 
vielmehr Anforderung an meine Mutter.

Hiebei hat sie aucli vor 2') Jahren, da ich nocli in Diensten 
war bei H(errn)-) in Pakdantzig^), verteilt unter ihre alle Kinder 
fl. 1000 schlechter Münze, sind nur zu rechnen 500; trifft in 7 Capita 
jeglichem 71 fl. Den andern hat sie ihres damals gegeben und 
meinen zukömmentlichen Teil davon auch behalten. Also muss ich ja den 
grossen Schaden leiden, und wollen jetzt nocli mit mir processen.

Das gerichtliche Dekret, auf welches Jacob Rhode in Obigem 
Bezug nimmt, ist als Komplanacya między stawetnemi Zoti.j , matk<j ,y 
successorami Rhodami uczyniona (Tuchei 1767 den 9. Mai) ebenfalls

1) In dem Schrittstück selbst steht 22, was natürlich unmöglieli ist.
2) Der Name des Herrn ist nicht benannt; .Jacob Rhode hat, jedenfalls 

als Inspektor, l)ei ihm die Wirtschaft erlernt
■’’) l’agdanzig (Pakotolsk) im Kreise Seldoehau. 
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erhalten. Wir beschränken uns darauf mitzuteilen, dass Paul Rhode 
sich darin als dziedzic folwarku Bladowskiego, d. i. als Besitzer des 
Bladauer Vorwerks, und Peter Rhode als dziedzic Bralewnicy, Be­
sitzer von Bralewnitza, bezeichnet findet. Schluss folgt.

Citerarischer Anzeiger.
Vorgeschiclitliche Übersichtskarte von Ostpreussen. 

Im Auftrage des ostpreussischen • Provinzial-Verbandes bearbeitet 
und herausgegeben von Emil Hollack. Kommissions-Verlag von 
Carl Flemming, A.-Q. Ologau -Berlin IDOS.

Dazu ein Band „Erläuterungen zur vorgesdiiclitlichen 
Übersichtskarte von Ostpreussen“. In demselben Verlag. 8".

Seit dem Erscheinen von Lissauer’s „Prähistorischen Denk­
mälern der Provinz Westpreussen (1887)“ ist von allen Freunden 
der prähistorischen Forschung ein ähnliches Werk für Ostpreussen 
sehnlidi gewünscht worden. Jetzt, 21 Jahre nach Lissauer’s Arbeit, 
ist es endlicli erschienen, wofür dem ostpreussischen Provinzial- 
Verbande und dem Verfasser der wärmste Dank aller Fachgenossen 
gebührt.

Der Verfasser nennt seine Arbeit ein „Werk mühsamsten 
Suchens und Sichtens“, und hierin wird ihm jeder recht geben, 
der erwägt, dass er für seinen Zweck nicht nur die reichen Schätze 
der umfangreichen vorgeschichtlichen Museen Königsbergs, des 
ostpreussischen I^rovinzialmusenms und des Prussia-Museums aufs 
sorgfältigste studiert und die riesige einschlägige Literatur auf 
das gewissenhafteste durdigearbeitet hat, sondern, sieli damit niclit 
begnügend, sieben Jahre hindurdi fast an jedem Tage, über den er 
frei verfügen konnte, unterwegs war, um die Provinz zu bereisen, 
zalilreiche grössere Ausgrabungen vorzunehmen, oder, wenn dies 
nicht angängig war, wenigstens wertvolle Erkundigungen heimzu­
bringen. So ist ein Werk zu Stande gekommen, dessen niclit 
geringster Wert darin berulit, dass es sicli auf eine selir ausgedehnte 
Autopsie stützen kann.

Die Karte ist im Massstab 1:300(100, die Nebenkarte, welclie 
das Samland nocli besonders darstellt, im Massstall 1:100000 an­
gefertigt. Es werden nur drei geschichtliche Perioden unterschieden: 
für die Steinzeit sind grüne, für die Bronzezeit blaue, für die Eisen­
zeit rote Zeichen gewählt.

Beim Mustern der Karte springt sofort der grosse Reichtum 
vorgeschichtlicher Funde in Ostpreussen in die Augen. Auffällig, 
ist die Fundleere in dem Gebiet zwischen Memel und Pregel, östlich 
der Deime, und die Region südlicli vom Pregel, etwa bis Norden­
burg, wobei die Uferstrecken an Meinel und Pregel entlang auszu­
nehmen sind.

Der Band der Erläuterungen bringt nacli dem Vorwort zunäclist 
auf 88 Seiten eine „Einführung in das Studium der Karte“ 
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die lichtvoll und anziehend geschrieben ist und die drei vor­
geschichtlichen Perioden im Zusammenhänge charakterisiert. Die 
Keramik ist hier wegen Raummangels nicht eingehender behandelt, 
ebenso ist die Nationalitätenfrage nicht berührt, letzteres, um nicht 
„unfruchtbare Kontroversen" hervorzurufen.

Die nun folgende Abteilung gibt ein „Verzeichnis und die 
nähere Charakteristik der vorgeschichtlichen Gräber und sonstigen 
Plätze" (196 S.). Es ist dies der Hauptteil. Die Fundorte sind 
alphabetisch geordnet, und bei jedem findet man sämtliche Funde 
aus den verschiedenen Perioden und die einschlägige Literatur an­
gegeben. Das ist für den Leser bequemer als in dem Lissauerschen 
Werk, in dem jede Periode für das ganze Gebiet besonders behandelt 
ist. Zu bedauern ist, dass Hollacks Verzeichnis wegen des Kosten­
punkts so lapidarisch hat behandelt werden müssen; ursprünglicli 
war es weit umfangreicher gehalten. Nicht weniger als dreimal hat 
Verf. den Text neugeschrieben.

Auf das Verzeichnis folgt ein Abschnitt, der eine „sachlicli e 
Uebersicht" enthält. Darin sind die Fundorte, nach den Perioden 
alphabetisch geordnet, mit beigefügten Seitenzahlen aufgezählt, aller­
dings nur die Namen, was jedoch vollkommen ausreicht.

Ein Literaturnachweis und ein Verzeichnis der in Betracht 
kommenden Sammlungen schliesst das vorzügliche Werk.

Elbing. R. Dorr.

Die Kirchenbücherder Provinz Westpreussen. Zu­
sammengestellt von Max Bär. Danzig. 1908. ( Abhandlungen zur 
Landeskunde der Provinz Westpreussen. Herausgegeben von der 
Provinzial-Kommission zurVerwaltungder westpreussischen Provinzial- 
Museen Heft XIII). XI und 65 SS. 4”.

Die Zusammenstellung der westpreussischen Kirchenbücher 
ist eine mühevolle, aber dankenswerte Aufgabe, der sicli der Verf. 
unterzogen Iiat. Die Vorbemerkung gibt manclie interessante Auf- 

> Schlüsse, wie z. B. über das Alter der Kirchenbücher und über die 
Führung von Zivilstandsregistern im Freistaat Danzig von 1808 14. 
Der Inhalt ist in vier Kapitel eingeteilt: I) Evangelische Kirchen­
gemeinden, 11) Katliolische Kirchengemeinden, III) Sonstige Kirchen­
gemeinden und Religiöse Gesellschaften und IV) Militärgemeinden 
und Kirchenbücher der Regimenter. Wir müssen dem Verf. darin 
Recht geben, dass sich bei einer solchen Arbeit, die sicli nicli 
auf eigene Aufnahmen stützt, Unrichtigkeiten nicht vermeiden lassen. 
Auf S. 16 ist z. B. bei Nr. 257 Thorn, Neustadt als Anfangsjahr 
der Taufregister statt 1606 zu schreiben 1605.

In dem Abschnitte 111 felilt unter „6. Freireligiöse Gemeinden" 
das Kirchenbuch der apostolisch-katholischen Gemeinde zu Thorn, 
das im Ratsarchiv zu Thorn aufbewahrt wird. Es umfasst die Jahre 
18^5-1873 und entliält 1) Taufen 1845—1863, 2) Sterbefälle 
1846-1873, 3) Trauungen 1845 -1852. Hier hätten aus sachlichen 
Gründen die bei den Gerichten geführten Register der Dissidenten 
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angereiht werden müssen, die der Verf. aus unbekannten Gründen 
übergangen hat. Die von dem Kreisgericht zu Thorn geführten 
Register beginnen mit dem Jahre 1859 und reichen bis zum Inkraft­
treten des Zivilstandsgesetzes: 1) Geburtsregister 18(i‘2 — 1874, 
2) Heiratsregister 1859-1874, 3) Totenregister 18(12 1874.

Mit Unrecht sind auch die Gemeinderegister der Juden über­
gangen worden; in der Aussicht „auf eine ganz geringe Ausbeute" 
liegt wenigstens keine genügende Begründung. Das Gesetz über 
die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847 bestimmte in ^ 8: 
„Die bürgerliche Beglaubigung der Gebuits-, Heiraths- und Sterbe­
fälle unter den Juden soll durch Eintragung in ein gerichtlich zu 
führendes Register bewirkt werden." Diese von den Gerichten 
geführten Register werden doch wohl noch vollständig aufbewahrt. 
Auf dem Amtsgericht Thorn sind vorhanden: 1) Geburtsregister 
1847 —1874,2) Heiratsregister 1848—1874,3) Totenregister 1847 — 1874. 
Schwieriger wird die Untersuchung sein, wie weit die von den 
politischen Gemeinden gefülirten Personenstandslisten sich erhalten 
haben. Die Regierung zu Marienwerder sandte unter dem 1(1. Juli 
1817 an den Magistrat von Thorn Scliemata zu den Personenstands­
listen der jüdischen Staatsbürger auf 3 Jahre „zum nötigen Gebrauche". 
Die mitgesandten Formulare mit der Aufschrift „Liste von denen in 
der jüdischen Gemeinde vorgefallenen Sterbe-Fällen" liegen aber 
leer bei den Akten des Magistrats.

Zu Seite 34 bemerken wir noch, dass unter den Namen des 
Pfarrers Melchior Zemrog zu Hammerstein der Name Semrau sich 
verbirgt. Dialektliche Aussprache des auslautenden au und polnische 
Schreibung des Anlautes haben in den katholischen Kirchenbüchern 
der Konitzer und Schlochauer Gegend häufig diese Wandelung 
verursacht. Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Pfarrer Panske 
zu Bütow benennen übrigens die Caminer Consistorial- und 
Capitelsakten diesen Pfarrer stets Martinus Zemrog (auch Zemrok).

A. Semrau.

Verantwortlidier Herausgeber: Professor Artlmr Semrau in Tliorn. 
J)ruck der Buchdruckerei der Thorner Ostdeutschen Zeitung G. in. b. H. in Thorn.
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